
456 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 28.

Königliche Eisenbahndirektion
Geschäfts-Nr. 1 I.

Elberfeld, den 21. Februar 1911.
Betrifft die Eingemeindung

von Vohwinkel nach Elberfeld.

Die beabsichtigte Eingemeindungvon Vohwinkelnach Elberfeld ist im Interefse der Eisen-
bahnverwaltung als durchaus wünschenswertzu bezeichnen und wird unsererseitsmit Rücksicht auf
die dadurch für die Eisenbahuverwaltungund ihre Bediensteten sich ergebendenVorteile warm befürwortet.

Es kommt hierbei in Betracht, daß wegen der ungünstigcuörtliche« Verhältnisse im engen
Wuppertal die betrieblichenAnlagen (Lokomotivschuppen,Rangiergleise, Zugbildungsgleise usw.)
nach Vohwinkel verlegt werden mußten,daß die hierdurchbedingte Uebcrführuug einer großen Anzahl
von Beamten und Arbeitern sich wesentlich erleichtert,wenn Vohwinkelin Elberfeld eingemeindet ist.

Diese Bediensteten brauchen alsdann auch nicht höheres Schulgeld für den Besuch der
höheren Schulen in Elberfeld zu zahlen.

Besonders aber kann die Eingemeindung zur Förderung der Industrie uud Hebung des
Verkehrs erheblich beitragen, weil in VohwinkelGleisanschlüssefür industrielleWerke leicht her¬
zustellen sind, was bei den ungünstigenörtlichenVerhältnissen in Elberfeld kaum angängig ist.

lgcz.) Hoeft.

An den
Herrn Oberbürgermeister

hier.

Anlage 28.
(Drucksachen Nr. 81.)

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusses,

betreffend

Aeußerung zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Verpflichtung der Gemeinden
in den Landkreisen der Rheinprovinz zur Bullmhaltnng.

Durch Erlaß vom 2. März ds. Is. haben der Herr Landwirtschaftsministcrund der Herr
Minister des Innern den Herrn Oberpräsidenten ersucht, dem Prouinziallandtage bei seinem bevor¬
stehenden Zusammentreten den in der Uebcrschriftgenannten Gesetzentwurfmit der beigcgebencn
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Begründung zur Aeußerung vorzulegen. Der nun dein Herrn Oberpräsidenten demgemäß über¬
sandte Entwurf ist mit der Begründung als Anlage hier beigefügt. Zur besseren Orientierung ist'
der Wortlaut des jetzt geltenden Gesetzes vom 27. Juni 1890 gleichfallsabgedruckt.

Der Gesetzentwurfentsprichteiner Anregung des LandwirtschaftlichenVereins für Rhein-
Preußen, welcher bereits im Jahre 1907 an den Herrn Landwirtschaftsministerdie Bitte richtete,
eine Aenderung des Bullenhaltungsgesetzcsfür die Rhcinprovinz in der Richtung herbeizuführen,
daß die Bullenhaltung bestimmter als bisher zur Gcmeindesnche erklärt und den Kreisausschüsscn
eine Einwirkung auf die Regelung der Bullenhaltung in den einzelnen Gemeinden eingeräumt
wird. Zu dem Entwurf ist die Landwirtfchaftskammerder Rheinprovinz gehört worden, sie hat
ihm zugestimmt. Die für die Gestaltung des Gesetzes und seiner einzelnen Bestimmungen maß¬
gebendenGesichtspunktesind in der Begründung so eingehend dargelegt, daß hier darauf Bezug
genommenwerden kann.

Nach Prüfung des Entwurfes glaubt der Provinzialausschuß, dem Piovinziallandtag
unbedenklich eine zustimmendeAeußerung vorschlagenzu können. Die vorgeschlagene Regelung der
Aullcnhaltung sichert zweifellos eine viel bessere Lösung dieser für die Viehzuchtfo außerordentlich
wichtigenFrage als das bisher geltende Gefctz. Dabei ist den Gemeinden hinsichtlich der Art und
Weise, wie sie der ihnen auferlegten Verpflichtunggenügen wollen, fo weit Freiheit gelassen,wie
es eben möglich ist. Das dem Kreisausschuß übertragene Geuehmigungsrcchthält sich in den
lichtigen Grenzen, auch ist der Kreisausschuß,der durchwegdie in Betracht kommenden Verhältnisse
genau teunt, zweifellos die richtige Stelle für die Ausübung der Aufsicht. Die übrigen Bestim-
mungen geben zu Bedenkenkeinen Anlaß.

Der Provinzialausschuß glaubt, daß der Gesetzentwurfwohl geeignet ist, eine weitere
Förderung der nicht nur für den Wohlstand der Provinz, sondern auch für die Vulkscrnährung
hochwichtigenViehzucht herbeizuführenund beehrt sich demnach folgende Beschlußfassungvorzu¬
schlagen :

„Proviuziallandtllg stimmt dem zur Aeußerung vorgelegten Gesetzentwurf,betreffend die
Verpflichtungder Gemeindenin den Landkreisen der Rhcinprovinzzur VullenlMung, zu."

Düsseldorf, den 4. März 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Bcisscl von Gymnich, Dr. von Rcnvcrs,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Wortlaut des zur Zeit geltendenGesetzes
vom 27. Juni 1890.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. verordnen, unter Zustim¬
mung der beiden Häuser des Landtages,' ie Rheinprovinz, was folgt:

Wenn und soweit in einer zu einem Landkreisegehörigen Gemeinde die Anzahl der zum
Decken gehaltenen Bullen eine ungenügende ist, hat die Gemeinde die Verpflichtung, eine dem
Bedürfnis entsprechende Anzahl von Bullen anzuschaffenund zu unterhalten. Die Anzahl der
vorhandenen Bullen ist als eine ungenügendeanzusehen, wenn nicht für jedes volle oder cinge»
fangenc Hundert von Kühen oder deckfähigen Rindern mindestens ein Bulle vorhanden ist.

Darüber, ob dieses der Fall, hat die Kommunal-Aufsichtsbehördezu entscheiden.

s 2.
Die Unterhaltung der Gemeindebullendarf nicht an den Mindestforderndenim öffentlichen

Aufgebot vergebenwerden. Auch ist das sogenannte Reihumhalten dieser Bullen unzulässig.

8 3.
Die den Gemeinden durch die Bullcnhaltung erwachsenden Kosten sind nach Beschluß der

Gemeindevertretungentweder als allgemeineGemeindclastenzu behandeln oder können ganz oder
teilweise durch Erhebung eines entsprechendenSprunggeldes oder durch eine besondere auf die
Viehbesitzer nach Maßgabe ihres deckfähigen Viehbestandeszu verteilendeGemeindesteueraufgebracht
werden. Von einer solchen Gemeindesteuersind diejenigen Viehbesitzer beziehungsweiseGenossen¬
schaftsmitgliederbefreit, deren eigene Bullenhaltung nach dem im § t angegebenenMaßstabe für
ihren Viehstand genügt. Die Bestätigung von Gcmeindebeschlüssen,durch welche eine solche
Gemeindesteuerneu eingeführt oder in ihren Grundsätzen verändert werden soll, bedarf der
Zustimmung des Ministers des Innern und des Fiimnzministers nicht.

Beschließt die Gemeindevertretung weder in dem einen, noch in dem anderen Sinne,
so sind die Kosten als allgemeineGemeindelastenaufzubringen.
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ZU Geschiifts-Nr. I. ^. III. e. 1198 N. f. I..
II. 6. 604 N. cl. 5.

chesehentwurf,
betreffend

die Verpflichtungder Gemeinden in den Landkreisen der
Rheinprovinz zur Bullenhaltung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. verordnen, unter Zustim¬
mung beider Häuser des Landtages, für die Rheinprovinz, was folgt:

Die zu einem Landkreise gehörigenGemeindensind verpflichtet, die für die Rmduichzucht
im Gemeiudcbezirke erforderliche Anzahl von Bulle» zu halteu.

Darüber, welche Zahl von Bullen im Verhältnisse zu der Zahl vuu Kühen und deckfähigen
Rindern von der Gemeindezu halteu ist, beschließt der Kreiöausschußmit der Maßgabe, daß auf
jedes volle oder angefangeneHundert von Kühen oder deckfähigcn Rindern mindestens ein Bulle
vorhandensein muß.

s 2.
Die Gemeindenkönnen der ihnen nach § l obliegenden Verpflichtunggenügen:

1. durch Haltung der Vullcu iu eigener Verwaltung;
2. indem sie die Bnllen auf ihre Kosten anschaffenund in ihrem Eigentum behalten, aber

die Fütterung und Pflege an einen vertragsmäßig verpflichteten Bulleuhalter vergeben;
3. indem sie in anderer Weise Vorsorge treffen, daß Bulleu vou ihren Eigentümern dcu

übrigen Viehbesitzern der Gemeindezur Verfügung gestelltwerden.
Beschlüsseder Gemeinden über die Regelung der Bullcnhaltung im Sinne des Abs. 1

Nr. 2, 3, sowie die demgemäßvon den Gemeinden abgeschlossenen Verträge bedürfen der Geneh¬
migung des Kreisansschusscs.

8 3.
Die Unterhaltung der Genieindebullen darf nicht an den Mindestfurderuden im öffcut-

licheu Aufgebot vergebe,,werden. Auch ist das sogenannteReihumhalten dieser Bullen unzulässig.
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s 4.
Mit Genehmigung des Kreisausschusses kann eine Gemeinde sich mit einer oder mehreren

benachbarte»Gemeinden zu einem Bullcnhaltungsverbcmdevereinigen. Geschieht dies, so kommen
die Nestimmungendes § 1 dieses Gesetzes sinngemäß zur Anwendung.

Eine solche Vcreiniguug kann durch Beschluß des Krcisausschussesangeordnet werden,
wenn eine oder mehrere Gemeinden für sich allein außer Stande sind, den Vorschriften dieses
Gesetzes zu entsprechen.

s 5.
Der Kreisausschuß kann einzelne Gemeinden, in welchen wegen ihrer besonderen wirt¬

schaftlichen Verhältnisse ein Bedürfnis zur Ausführung dieses Gesetzes überhaupt nicht oder nur in
geringem Umfange besteht, uon den Vorschriftendieses Gesetzes ganz oder teilweiseentbinden.

Gegen den Beschluß des Kreisausschussesist Beschwerdean den Provinzialrat zulässig-

8 6.
Die bestehendenbesonderenVerpflichtungen zur Bullenhaltung bleiben durch dies Gesetz

unberührt.

Dies Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1891 iu Kraft.
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8 4.
Die den Gemeinden dnrch die Bullenhaltuug erwachsenden Kosten sind nach den Vor¬

schriften des Koinmunalabgabengesetzcsvom 14. Juli 1893 (Gesctzsamml. S. 152) aufzubringen
Die Beschlüsse der Gemeinden bedürfen der Genehmigung auch dann, wenn die Kosten

durch Erhebung von Gebühren aufgebracht werde» sollen. Für die Erteilung der Genehmigung
gelten auch in diesem Falle die Vorschriftendes § 77 Abs. 1 des Kommuualabgabeugesctzcs.

8 5.
Mit Genehmigungdes Kreisausschusses kaun eiue Gemeiudesich mit einer oder mehreren

benachbartenGemeiudeuzu eiuem Bnllcnhaltungsverbaude vereinigen. Geschieht dies, so kommen
°ie Nestimmungendes § 1 dieses Gesetzes sinngemäßzur Anwendung.

Eine solche Vereinigung kann durch Beschluß des Kreisausschnssesangeordnet werden,
wenn eine oder auch mehrere benachbarte Gemeinden außcrstaudc sind, den Vorschriften dieses
Gesetzes zn entsprechen, oder wenn infolge ungünstiger Abgrenzungder Gemeinde»ohne deren Ver¬
ewigung mit anderen die zweckmäßige Aufstellungder Nullen Schwierigkeitenbereitet.

8 6.
Der Kreisausschnßkann Gemeinden, in denen wegen ihrer besonderen wirtschaftlichen Ver¬

hältnisseein Bedürfnis znr Ausführung dieses Gesetzes nicht oder nur iu geringem Umfangebesteht,
von den Vorschriftendieses Gesetzes ganz oder teilweise entbinden.

8 7.
Gegen die gemäß diesem Gesetze ergehenden Beschlüsse des Kreisausschnsses,soweit es sich

Nlcht um die Genehmigungeines Gcmeiudebeschlussesüber die Aufbringuug der Kosten handelt (§ 4),
ist Beschwerde an den Proviuzialrat zulässig.

8 8.
Die bestehendenbesonderenVerpflichtungenzur Bnllenhaltung bleiben durch dieses Gesetz

unberührt.
8 9.

Dieses Gesetz tritt am ............... in Kraft. Zu dem gleichen Zeitpunkte
tritt das Gesetz, betreffenddie Verpflichtung der Gemeindeniu deu Landkreisen der Rhcinprouinz
M Bullenhaltung, vom 27. Juni 1890 (Oesetzsamml. S. 217) außer Kraft.

Urkundlich pp.

l>«
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Zu Geschäfts-Nr.I. ^. III. e. 1198 N. l. I..
II. ä. 604 N. ä. ^.

Begründunss.

Allgemeiner Ieil.

Das seit dem 1. Januar 1891 in Geltung stehendeGesetz, betreffenddie Verpflichtung
der Gemeindenin den Landkreisen der Rheinprovinz zur Bullenhaltung vom 27. Juni 1890 (Ge-
fetzsamml. S. 217) hat zwar im allgemeinendie Entwicklungder Viehzuchtgünstig beeinflußt und
jedenfalls insoweit seinen Zweck erreicht, als es darauf abzielte, dem früher bestehende» Mangel an
Zuchtbullen abzuhelfen.

Dagegen hat sich die in der Begründung dieses Gesetzes ausdrücklich betonte fernere Ab¬
sicht, die Änllenhaltuug — abgeseheu von den Gegenden mit blühender Viehzuchtund von einigen
besonderen Ausnahmefällen — überall zur Genieindesachezu machen, nur in sehr beschränktem
Umfang erfüllt. Wahrend nach amtlicher Ermittelung im Jahre 1888 bereits 233 Gemeinden
Gemeindebullenhaltunghatten, haben neuere Feststellungenergeben,daß die Zahl dieser Gemeinden
zur Zeit etwa 650 beträgt; gewiß eine geringfügige Steigerung bei einer Gesamtzahl von etwa
3300 Gemeinden. Aber selbst diese Steigerung dürfte kaum auf den Einfluß des Gesetzes zurück¬
zuführen sein. Das Gesetz bietet leider keine Handhabe, nm auf die Art der Bullenhaltung in
den einzelnenGemeindeneinzuwirken. Der Grnnd hierfür liegt vor allem in der bedingten Fassung
des § 1, wonach die Verpflichtung der Gemeinden zur Haltung von Bullen nur dann eintritt,
wenn und soweit die Zahl der vurhaudencnBullen nicht genügt.

Kaum bei einem Viertel der Gemeinden ist die Viehzuchtso hoch entwickelt, daß die bei
den Züchtern vorhandenenVnllen jederzeit allen Anforderungengenügen. Die große Mehrzahl der
übrigen Gemeinden entzieht sich der gesetzlichenVerpflichtung zur Beschaffungnud Unterhaltung
von Bnllen dadurch, daß sie Gemeindeeingcsessene dnrch eine entsprechende Vergütung bestimmen,
die erforderliche Zahl von Bullen zur Verfügung zu stellen. Diese Art der Bullenhaltung ist es,
die vielfach zu erheblichenMißständen in Bezug auf die Beschaffenheitund die zweckdienliche
Haltung der Bnllen geführt hat.

Die Besitzergrößerer Viehbestände,die für den eigenen Bedarf schon einen oder mehrerer
Bullen halten, zeigen sich immer weniger geneigt, ihre Bullen den übrigen Viehbesitzeru zur Ver¬
fügung zu stelle«; sie fcheuen die mit dem Anküren der Bnllen sowie mit dem Zuführen der
fremdenTiere verbundenenUmständlichkeiten uud die Ansteckungsgefahren für den eigenen Viehstand.
Infolgedessensind die Gemeinden vielfach darauf angewiesen, mit solchen Gcmeindeeiugesessenen
Vereinbarungen über die Bullenhaltung abznschließen,die aus der Bullenhaltung eiu Gewerbe
machen und auf einen Verdienst aus dem Geschäftenicht verzichten können. Da aber leider bei
zahlreichen Gemeinden das Bestreben besteht, möglichst geringe Kosten aufzuwenden, also die zu
zahlendeEutschädigungtunlichstniedrig zu bemessen, ist der Bulleuhalter nicht in der Lage, einen
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wertvollen Bullen zu beschaffen, er muß vielmehr, um eine hinreichende Entschädigungfür den Auf¬
wand an Futter und Arbeit zu erlangen, den Bullen möglichst billig zu erwerben und durch
ichnelle Mästung zu verwerten fuchen. Es bedarf keiner näheren Begründung, daß unter solchen
Umständen die züchterischen Interessen in den Hintergrund treten und das ist besonders dann der
ck»ll, wenn der Bullenhalter, wie es häusig vorkommt,selbst gar nicht Züchter ist.

Allerdings bietet die Körung eine Handhabe, untaugliche, unter Umständen auch schlecht
gehaltene Bullen von der Zucht auszuschließen,nicht aber die sofortige Beschaffung durchaus ein¬
wandfreier Bullen an Stelle der abgekörten zu sichern, und insbesonderenicht auf die Art der
^ullenhaltung, auf ihre Dauer, auf Fütterung, Pflege usw, mit Erfolg einzuwirken. Auch die
M den meisten Lokalabtcilungendes landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen eingeführtePrä-
wnerung vou Bulleu guter Beschaffenheit hat manches zur Verbesserung beigetragen, aber gleichfalls
une gründliche Beseitigungaller Mißstände nicht ermöglicht. Wenn immerhin, was gewiß nicht zu
"erkennen ist, in einigen Gemeindengroße Furtschritte in der Bullenhaltnng zu verzeichnen sind,
w sind solche Ausnahmen darauf zurückzuführen,daß es den fortgesetzten Bemühungen der Auf-
Nchisbehürden gelungen ist, in den Gemeindevertretungenden Interessen der Zucht eine größere
Pachtung zu verschaffen. Denn bei der jetzigen Fassung des Gesetzes ist es lediglich der freien
Entschließungder Gemeindenüberlassen, ob sie Bullen selbst ankaufen und in ihrem Eigentum
ehalten, ob sie eigene Bullenställe einrichten, oder ob sie mit Privatbesitzern solche Verträge ab¬

ließen wollen, die durch die Auswahl der geeigneten Persönlichkeit,durch ihre Geltungsdauer,
urch die Höhe der Entschädigung,sowie durch ihren sunftigeu Inhalt die Beschaffungguter Bulleu

und deren zweckdienlicheHaltung gewährleisten. Es ist bemerkenswert,daß von etwa 1750 Ge-
wemdcn, die an Privatbulleuhalter Entschädigungenzahlen, kaum 1200 schriftliche Verträge abge¬
gossen haben, trotzdemes für die Zucht gewiß uicht gleichgültigist, welche Verpflichtinigendem
^ullenhalter auferlegt werden. Und es ist nicht minder bezeichnend, daß sich gerade diejenigen

"«labteilungsdirektorendes genannten Vereins am lebhaftestenfür eine Abänderung des Gesetzes
"usspiechm, in deren Bezirken die Gemeindebullcuhaltungdie grüßten Fortschritte gemachthat. Sie
>ehen einesteils diese Fortschritte in Frage gestellt, wenn sie nicht durch eine gesetzlicheGrundlage
!>cher gestellt werden, und anderuteils haben gerade sie die Erfahrung gemacht, daß bei dem Mangel
einer gesetzlichenGrundlage alle weiteren Bemühungen ohne Erfolg bleiben werden. Nur dann

'ld in allen Teilen der Provinz eine durchgreifende Hebung der Zucht angestrebtwerden können,
ven» es möglich wird, nötigenfalls die Entscheidung über die Regelung der Bullenhaltuug aus dem
"zuhäufig von Nebeninteresscn beeinflußtenGesichtskreise der örtlichenOrgane herauszuhebcuund

e>ner Behörde zu übertragen, die mit vollem Verständnissefür die Bedürfnisseder Zucht und für
°>e besonderen Verhältnisse jeder einzelnen Gemeinde unbeeinflußt ihr Urteil bildet. Als solche
^ ehörde aber erscheint der Kreisausschuß berufen, der nach seiner Zusammensetzung in allen Land¬
leisen zweifellosdie nötige Sach- und Ortskenntnis besitzt und keineswegsgeneigt sein dürfte, an
" Gemeinden Anforderungenzu stellen, die über ihr tatsächliches Bedürfnis und über ihre Leistungs-

lnhigkeit hinausgehen.

Besonderer Heil.

Zu s 1.Zu 3 i.
. Als erstes Erfordernis zur Hebung der geschilderten Mängel ergibt sich, daß
° lNgte Verpflichtungder Gemeinden zur Bullenhaltnng zur unbedingtengemachtwird,

daß die jetzige
weil nur

58'
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hierdurch die gesetzliche Voraussetzung zu einer Einwirkung auf die Gemeindenim Aufsichtswegc
geschaffen werde» kann. Dieses Erfordernis gelaugt in der Vorschrift des ersten Absatzes zum
Ausdruck.

Im zweiten Absätze ist entsprechendder Bestimmung im geltendenGesetze und in den
gleichartigenneuereuGesetzen für andere PreußischeProvinzen vorgesehen, daß anf jedes volle oder
angefangene Hundert von Kühen oder deckfähigenRindern mindestensein Bulle vorhanden sein muß.

Durch die Fassung des zweite« Absatzes ist iudesseu dem Kreisausschusse die Möglichkeit
gegeben, in einzelnen Fallen über dieses Mindestmaß hinanszugcheuund für Gemciudeumit großem
Viehbestande und bei genügenderLeistungsfähigkeitauch eine stärkereBullenhaltuug vorzuschreiben.

Zu s 2.
Von besonderer Wichtigkeit für die Erzielung günstiger Zuchtergebnissc ist die geeignete

Art der Nnllenhaltung. Der § 2 zeigt den Gemeinden die verschiedenen Möglichkeiten,wie ste
ihrer Verpflichtung aus § 1 nachkommenkönnen, wobei der bestehenden Vielgestaltig^ der Ver¬
hältnisse Rechnung zu tragcu ist. Es kann zunächst der Beschlußfafsuugdurch die Gemcindever-
tretung überlassen werden, welchen Weg sie zur Erfüllung der gesetzlichenVerpflichtungbeschreib»
will, ob sie eigene Bullen beschaffen und in eigenen Ställen dnrch Angestellteder Gemeindever¬
pflegen lassen, oder ob sie die Fütterimg uud Pflege der von ihr angeschafften Bullen einem ver¬
tragsmäßig verpflichteten Vullenhalter übergeben, oder ob sie mit Privatbesitzernvon Bullen die
Vereinbarung treffen will, daß sie ihre Bulleu den übrigen Viehbesitzern der Gemeindezur Ver¬
fügung stellen. Aus den im allgemeinen Teil erörterten Gründen muß es jedoch dem KreisausschM
vorbehaltenbleiben, zn prüfen, ob die von der Gemeindevertretungbeabsichtigte Art der Bullenhaltuug
den Interessen der Zucht und den Verhältnissender einzelnenGemeindenentspricht und wenn tnes
nicht der Fall sein sollte, anf eine anderweitigeRegelung der Bullenhaltung hinzuwirken. Hierbei
werden auch die Verträge über die Verstellungder Gemeindebnllenin Fütterung und Pflege svw^
die Verträge mit Privatbullenhaltcru eingehender Prüfung und nötigenfalls einer AbänderungM
unterziehensein. Entbehrlich erscheint eine solche Mitwirkung des Kreisausschusses nnr dann, wen"
sich die Gemeinde flir die Haltung der Bullen in eigener Verwaltung (Ziffer 1) entscheidet, da diese
Art der Bullenhaltuug als die geeignetste anzusehen ist.

Zu 8 3.
Diese aus 8 2 des geltenden Gesetzes übernommeneVorschrift erscheint zweckmäßig«n

ist daher beizubehalten. Sie hat auch in den neneren BullenhaltungsgesetzenPlatz gefunden.

Zu s 4.
Die in § 3 des geltenden Gesetzescuthaltenden Bestimmungenüber die Kostendeckung

sind durch ß 96 Abs. 5 des Kommunalabgabeugesetzes vom 14. Juli 1893 (Gesetzsamml. S. 152)
aufgehobenworden; die Frage der Kostendeckungist seitdem nach den Bestimmungendieses Gesetzt
zu beurteilen. Da der vorliegendeEntwurf ciue anderweitigeRegelung dieser Frage nicht bezweckt,
so würde es an sich einer Vorschrift mit dem Inhalte des ersten Absatzes nicht bedürfen. Ä«
Aufnahme empfiehlt sich indes im Hinblick auf die Bestimmung im zweiten Absätze,wonach die
Beschlüsse der Gemeinden über die Aufbringung der durch die Bullenhaltuug entstchcudeu Kosten
auch dann der Genehmign««.— bei Landgemeindendes Kreisausschusses, bei Stadtgemeiuden de.
Bezirksausschusses (8 77 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes) — unterstellt werden sollen, wen«,
wie es die Regel sein wird, die Kosten durch Erhebung von Sprunggeldern gedeckt werden solle"'



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 28. 465

b« sich als „Gebühren" im Sinne des ß 4 des Kommunalabgabengesetzes darstellen, da es geboten
«scheint, dem Kreis- (Bezirks-)Ausschußeinen Einfluß auf die Bemessung der Sprunggeldcr ein¬
zuräumen. Hierzu ist die Sundervorschrift des Abs. 2 erforderlich,da nach 8 4 des Kommunal-
abgabengesetzesBeschlüsse der Gemeindenüber die Erhebung von „Gebühren" einer Genehmigung
nicht bedürfen.

Zu 8 5.
Diese Bestimmung entsprichtdem § 4 des geltenden Gesetzes und findet sich auch in den

neueren Vullcnhaltungsgesetzen.Nen ist nur der Zusatz am Schlüssedes zweiten Absatzes, wonach
bem Kreisausschusse das Recht zur Anordnung einer solchen Vereinigung auch dann zustehen soll,
'wm infolge ungünstigerAbgrenzung der Gemeindendie zweckmäßigeAufstellung der Bnllen ans
Schwierigkeiten stößt. Die mit dem geltenden Gesetze gemachten Erfahrungen lafsen diese Erweiterung
d« Befugniffe des Kreisansschusscszweckmäßig erscheinen.

Zu 8 6.
Auch diese Bestimmung aus dem geltendenGesetze (8 5) ist beizubehalten,da fie unent¬

behrlich ist, um besonderenwirtschaftlichenVerhältnisseneinzelner GemeindeuRechnung zu tragen.
Die gegenüber dem geltenden Gesetze vorgesehene Weglassungdes Wortes „einzelne" vor

"ein Worte „Gemeinden" im ersten Satze bezweckt keine inhaltliche Aenderung dieser Vorschrift,
andern will nur der aus dem Worte „einzelne"möglicherweiseherzuleitenden Auffafsuugvorbeugen,
als wenn nicht auch eine größere Anzahl von Gemeindenoder sämtlicheGemeindeneines Kreises,
°ei denen im übrigen die gleichenVoraussetzungenzutreffen, von den Vorschriften des Gesetzes
lMz oder teilweise entbunden werden könnten.

Zu 8 7-
Da der vorliegendeGesetzentwurfgegenüber dem geltende«Gesetz eine erweiterte und in

Mehreren Paragraphen zum Ausdruck kommende Mitwirkung des Kreisansschusscsvorsieht, ist es
zweckmäßig, die Zulässigkeit der Beschwerde gegen seine Beschlüsse an den Provinzialrat in einem
besonderenParagraphen zusammenfassend anszusprechcn. Nur für die Beschlüssedes Kreisausschusses,
burch welche die Gemeindebeschlüsse über die Aufbringung der Bullenhaltungstosten genehmigt
'"erden, wird es bei der nach den allgemeinenGrundsätzengegebenen Beschwerde an den Bezirks¬
ausschuß seiu Bewendenbehalten müssen. Zu einer Abweichung von den Vorschriften des Kommu-
Nalllbgabengesetzesdürfte kein Anlaß vorliegen.

Zu 8 «-
Diese Vorschrift entfpricht dem 8 6 des geltendenGesetzes.
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